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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der bbv Software Services AG (bbv) 
 
 

1 Allgemeines 

1.1 Geltungsbereich 

1.1.1 Die AGB der bbv sind Vertragsbe-
standteil. Sie gelten für alle Offerten 
und Verträge für Leistungen der bbv. 

1.1.2 Sind einzelne Bestimmungen eines 
Vertrages und/oder der AGB aus 
rechtlichen Gründen unwirksam oder 
werden während der Vertragsdauer 
unwirksam, bleiben die übrigen Be-
stimmungen davon unberührt. Die 
Vertragspartner werden sich bemü-
hen, anstelle der unwirksamen Be-
stimmung eine rechtsgültige zu ver-
einbaren, die dem wirtschaftlichen 
Ergebnis der unwirksamen Bestim-
mung möglichst nahe kommt. Ent-
sprechendes gilt für eine Rechtslücke 
im Vertrag. 

1.1.3 Vereinbarte einzelne Abweichungen 
beeinträchtigen die Gültigkeit dieser 
AGB nicht als ganzes, auch nicht die 
Unterstellung zu anderen Bedingun-
gen wie etwa Einkaufsbedingungen 
unserer Kunden oder Rahmenverträ-
ge. 

1.2 Vertragsgegenstand 

VERTRAGSGEGENSTAND des Ver-
trages sind spezifizierte Arbeiten ge-
mäss den jeweiligen Projektaufträgen 
zugrundeliegenden Pflichtenheften 
oder Offerten. Die Projektaufträge 
und/oder Offerten definieren die zu 
leistenden VERTRAGSLEISTUN-
GEN im einzelnen. 

1.3 Vertragsleistungen 

VERTRAGSLEISTUNGEN sind Bera-
tung, Coaching, Personalausleihe, 
Studien, Forschungs-, Entwicklungs- 
Konstruktions-, Test- und Gestal-
tungsarbeiten sowie die Herstellung 
und das Überlassen der zugehörigen 
Software, technische Unterlagen, 
Modelle, Funktionsmustern, Prototy-

pen und dergleichen auf dem Gebiet 
des VERTRAGSGEGENSTANDES. 

1.4 Auftragserteilung und Änderung 

1.4.1 Der Kunde erteilt der bbv den Auftrag 
zur Erbringung der VERTRAGS-
LEISTUNG durch rechtsgültige Un-
terzeichnung der Offerte oder einer 
Auftragsbestätigung. 

1.4.2 Änderungen und Ergänzungen am 
Auftrag bedürfen der Schriftform und 
müssen die rechtsgültigen Unter-
schriften der Vertragspartner tragen. 

1.5 Kontaktpersonen 

1.5.1 Die Kontaktpersonen für die techni-
sche Zusammenarbeit (Auftragsver-
antwortliche), beziehungsweise der 
Ansprechpartner für kommerzielle 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Erbringung der VERTRAGSLEIS-
TUNG seitens Kunde und bbv sind 
jeweils im Projektauftrag und/oder 
der Offerte benannt. 

1.5.2 Wird von einem Vertragspartner wäh-
rend der Erbringung der VER-
TRAGSLEISTUNG eine andere Kon-
taktperson eingesetzt, so hat er dies 
dem anderen Vertragspartner schrift-
lich mitzuteilen. 

1.6 Durchführung der Vertragsleistun-
gen 

bbv führt die VERTRAGSLEISTUNG-
EN aus. Sie ist berechtigt, Arbeiten 
durch Dritte als Subunternehmer aus-
führen zu lassen. 

1.7 Beigestelltes Material 

1.7.1 Für die Funktionstüchtigkeit des vom 
Kunden der bbv zur Auftragserfüllung 
beigestellten Materials bleibt der 
Kunde verantwortlich. Er trägt allfälli-
ge Wartungs-, Reparatur- und Er-
satzkosten. 

1.7.2 Für Schäden, welche der bbv durch 
beigestelltes Material direkt oder indi-
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rekt erwachsen, haftet der Kunde 
verschuldensunabhängig. 

1.8 Schutzrechtliche Überwachung 

1.8.1 Während der Durchführung der VER-
TRAGSLEISTUNGEN hat bbv dem 
Kunden die Entwicklung rechtzeitig 
zur Abklärung einer eventuellen 
Schutzrechtsverletzung, beziehungs-
weise Schutzfähigkeit fallweise vor-
zulegen. 

1.8.2 bbv ist verpflichtet, die Entwicklungen 
derart auszuführen, dass diese keine 
ihr bekannten fremden Schutzrechte 
verletzt und für die Anwendung des 
Entwicklungsresultates keine Schutz-
rechte benötigt werden, welche dem 
Kunde nicht kostenlos zur Verfügung 
stehen, oder deren Kauf der Kunde 
nicht zugestimmt hat. 

1.9 Technische Unterlagen 

1.9.1 bbv erstellt die technischen Unter-
lagen in Abstimmung mit dem Auf-
tragsverantwortlichen des Kunden. 
Ferner verpflichtet sich bbv, Ihre Un-
terlagen betreffend der VERTRAGS-
LEISTUNG ordnungsgemäss zu 
sammeln, sie dem Auftragsverant-
wortlichen des Kunden jederzeit zur 
Verfügung zu halten und nach Ab-
schluss der VERTRAGSLEISTUNG 
vollständig zu übergeben. 

1.9.2 bbv ist berechtigt, nicht aber ver-
pflichtet, Kopien sämtlicher Unterla-
gen betreffend der VERTRAGS-
LEISTUNG zu archivieren. Die bei 
bbv archivierten Unterlagen sind an-
gemessen gegen Feuer, Wasser und 
Diebstahl zu schützen. Insbesondere 
gelten die Bestimmungen von Arti-
kel 1.15 über die Geheimhaltungs-
pflicht. 

1.10 Fortgangskontrolle 

Der Kunde oder sein Auftragsverant-
wortlicher sind berechtigt, während 
der üblichen Geschäftszeit und nach 
vorheriger Ankündigung den Fort-
gang der Arbeiten in den Arbeitsräu-
men von bbv zu beobachten, alle 
hierfür notwendigen Unterlagen ein-

zusehen und die Einhaltung der 
technischen Bedingungen zu über-
wachen. 

1.11 Vergütungen 

1.11.1 Der Kunde bezahlt der bbv für die 
vertragskonforme Erbringung der 
VERTRAGSLEISTUNGEN gegen de-
taillierte Rechnungsstellung die in 
den jeweiligen Projektaufträgen ein-
zeln bezifferten Vergütungen für: 
a) die VERTRAGSLEISTUNG 
b) Materialkosten 
c) andere Kosten wie projektbeding-

te Reisespesen, Foto- und Re-
prokosten, Telefonspesen, Kor-
respondenzkosten und Porti. 

1.11.2 Die Kalkulation und in Rechnungstel-
lung unserer Aufwände erfolgt nach 
Honorarordnung bbv, deren jeweils 
gültige Fassung ebenfalls VER-
TRAGSGEGENSTAND ist. 

1.12 Zahlungsbedingungen Allgemein 

1.12.1 Der Kunde leistet die Zahlungen in-
nerhalb 30 Tagen nach Rechnungs-
stellung. 

1.12.2 Nach Ablauf der 30-tägigen Zah-
lungsfrist gerät der Kunde ohne wei-
teres in Verzug. 

1.12.3 Die vereinbarten Zahlungstermine 
gelten in jedem Falle, insbesondere 
auch bei nicht durch die bbv ver-
schuldeten Verzögerungen im Pro-
jektablauf. 

1.12.4 Zahlungen haben unabhängig von 
geltend gemachten Gewährleistungs- 
oder Haftungsansprüchen fristge-
recht zu erfolgen. 

1.12.5 Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen 
den Willen der bbv, seine Forderun-
gen mit Forderungen der bbv zu ver-
rechnen. 

1.13 Urheberrechte 

1.13.1 Nach Beendigung des Vertrages tritt 
bbv alle übertragbaren Urheberrechte 
an Wertschöpfung, Erfindungen, Ent-
wicklungen und sonstigen Arbeitser-
gebnissen, die Angestellte, Hilfsper-
sonen oder Beauftragte von bbv, al-
leine oder in Zusammenarbeit, im 
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Zusammenhang mit der Ausführung 
der VERTRAGSLEISTUNGEN ge-
schaffen haben, unabhängig vom 
Ausführungsstand der VERTRAGS-
LEISTUNGEN definitiv an den Kun-
den ab. Von der Abtretung erfasst 
sind auch jegliche Entwürfe und Teile 
der Arbeitsergebnisse. 

1.13.2 Die Abgeltung für die Abtretung der 
Rechte und etwaige Ansprüche ist in 
der Vergütung gemäss Artikel 1.11 
der allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen bereits enthalten. 

1.13.3 Bis zur vollständigen Begleichung der 
Vergütung bleiben die Rechte im Ei-
gentum der bbv. 

1.13.4 Infolge der Abtretung ist der Kunde 
zur ausschliesslichen und alleinigen 
Ausübung jeglicher Verwendungsbe-
fugnisse und Schutzrechte berech-
tigt. 

1.13.5 bbv ist berechtigt, auf einzelne Er-
gebnisse lediglich das freie Nut-
zungsrecht an den Kunden zu über-
geben und das Urheberrecht bei sich 
zu behalten. Die davon betroffenen 
Ergebnisse werden vor Vertragsun-
terzeichnung schriftlich benannt. 

1.14 Haftung 

1.14.1 bbv verpflichtet sich, die VER-
TRAGSLEISTUNGEN unter Beach-
tung der branchenüblichen Sorgfalt 
und anerkannter Regeln und Techni-
ken zu erbringen. Der Kunde akzep-
tiert, dass es nach dem Stand der 
heutigen Technik unmöglich ist, 
Software herzustellen, die in allen 
Anwendungen und Kombinationen 
fehlerfrei arbeitet. 

1.14.2 Der Kunde hält bbv hinsichtlich allfäl-
liger Forderungen und Ansprüchen 
Dritter aus Produkthaftpflicht schad-
los, die sich aus der Benutzung von 
Hard- und Software gegen Letztge-
nannte richten. 

1.14.3 Jede Haftung der bbv sowie ihrer 
Hilfspersonen und Subunternehmer 
ist ausgeschlossen. Dieser Haf-
tungsausschluss gilt nicht für Schä-
den, die durch Arglist, Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit der bbv verur-
sacht wurden. 

1.14.4 bbv übernimmt keinerlei Haftung für 
gelieferte Produkte von Drittfirmen. 

1.15 Geheimhaltungspflicht 

1.15.1 Beide Parteien behandeln gegensei-
tig Informationen über Ihre Projekte, 
Geschäftsvorkommnisse und Verfah-
ren vertraulich und verhindern die 
Weitergabe solcher Informationen an 
Dritte. Dies gilt auch nach Beendi-
gung des Vertrages. 

1.15.2 Beide Parteien erklären, dass sie ih-
ren Partnern, Mitarbeitern und Ar-
beitnehmern, welche Kenntnisse von 
den besagten Informationen erhalten, 
vor Arbeitsaufnahme entsprechende 
Verpflichtungen auferlegen. 

1.16 Bekanntmachung der Zusammen-
arbeit 

Wenn bbv auf den VERTRAGSLEIS-
TUNGEN beruhende Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse veröf-
fentlichen will, bedarf bbv hierzu der 
schriftlichen Zustimmung der Kun-
den. Die Zusammenarbeit mit dem 
Kunden darf von bbv Dritten gegen-
über jedoch bekannt gegeben wer-
den. 

1.17 Anwendbares Recht und Rechts-
weg 

1.17.1 Beide Parteien sind darin bestrebt, 
ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
pflegen. Ziel des Vertrages ist es, 
Bedingungen zu schaffen, die eine 
reibungslose und effiziente Erfüllung 
der VERTRAGSLEISTUNGEN er-
möglichen. Treten ernsthafte Unstim-
migkeiten, Meinungsverschiedenhei-
ten oder Konflikte auf, so verpflichten 
sich beide Parteien, die Angelegen-
heit fair und unter Ausschöpfung aller 
Schlichtungsmöglichkeiten zu regeln. 

1.17.2 Die allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, Projektaufträge und/oder Offer-
ten unterliegen Schweizer Recht (un-
ter Ausschluss des Wiener Kauf-
rechts). 
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1.17.3 Für alle Streitigkeiten zwischen dem 
Kunde und bbv sind ausschliesslich 
die ordentlichen Gerichte am Sitze 
von bbv, Luzern, zuständig. 

2 Werkvertrag 

2.1 Anwendung 

Die nachfolgenden Bestimmungen 
gelten für alle Offerten und Verträge 
für die Erstellung eines Werkes im 
Sinne von OR 363ff. 

2.2 Vorgehen zur Realisierung 

Vorbehaltlich besonderer vertragli-
cher Bestimmungen ist die bbv be-
züglich des Vorgehens zum Errei-
chen der VERTRAGSLEISTUNGEN 
frei. 

2.3 Termine 

2.3.1 Die Vertragsparteien anerkennen die 
Wichtigkeit der im Zeitplan vereinbar-
ten Termine. Dementsprechend wer-
den diese auch schriftlich festgehal-
ten. Periodische Standortbestimmun-
gen dienen dazu, die Einhaltung die-
ser Termine zu gewährleisten. So-
bald absehbar ist, dass ein vereinbar-
ter Zeitplan oder Termin nicht ein-
gehalten werden kann, muss die Ge-
genpartei unverzüglich benachrichtigt 
werden. Termine verlängern sich an-
gemessen, wenn 
a) bbv Angaben, die sie zur Erbrin-

gung der VERTRAGSLEISTUN-
GEN benötigt, nicht rechtzeitig 
besitzt, oder wenn der Kunde 
diese nachträglich ändert. 

b) der Kunde mit den von ihm aus-
zuführenden Arbeiten im Rück-
stand oder mit der Erfüllung sei-
ner vertraglichen Verpflichtungen 
im Verzug ist, insbesondere wenn 
er Zahlungsbedingungen nicht 
einhält. 

c) Hindernisse auftreten, die aus-
serhalb des Willens oder Mög-
lichkeiten von bbv liegen. 

2.3.2 bbv kann Teillieferungen vornehmen. 

2.3.3 Trotz allen getroffenen Vorsichts-
massnahmen können die vereinbar-
ten Termine lediglich als Richtwerte 
betrachtet werden. 

2.4 Abnahme 

2.4.1 Die Abnahme des Werkes dient zur 
Überprüfung der VERTRAGSLEIS-
TUNG und entlastet die bbv.  

2.4.2 Die Ablieferung des Werkes ist durch 
den Kunden schriftlich zu bestätigen. 
Der Kunde hat innerhalb 30 Kalen-
dertagen seit Ablieferung die volle 
Funktionstüchtigkeit des Werkes zu 
überprüfen. 

2.4.3 Erfolgt innerhalb vorgenannter Frist 
keine schriftliche Rüge, gilt das Werk 
als abgenommen bzw. erklärt der 
Kunde, dass es der Vereinbarung 
entspricht, soweit nicht Mängel vor-
liegen, die bei der übungsgemässen 
Untersuchung nicht erkennbar waren 
(versteckte Mängel). 

2.5 Gewährleistung 

2.5.1 bbv gewährleistet, dass gelieferte 
Hard- und Software die geforderten 
Funktionen gemäss Pflichtenheft 
und/oder Offerte erfüllen. 

2.5.2 Erkennt der Kunde nach der Abnah-
me des Werkes versteckte Mängel, 
so hat er diese schriftlich innerhalb 
zwei Tagen nach deren Entdeckung 
anzuzeigen, andernfalls die VER-
TRAGSLEISTUNG auch hinsichtlich 
dieser Mängel als genehmigt gilt.  

2.5.3 Erfolgt innerhalb der unter 2.4.2 oder 
2.5.2 genannten Frist eine schriftliche 
Rüge und genügt das Werk nicht den 
Anforderungen und/oder Funktionali-
täten gemäss Pflichtenheft und oder 
Offerten, ist bbv verpflichtet, inner-
halb angemessener Frist eine Nach-
besserung am Sitz des Kunden oder 
der bbv vorzunehmen oder Ersatz zu 
leisten. bbv trägt die zum Zweck der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Weg-, Arbeits- 
und Materialkosten. Bei Fehlschlagen 
der Nachbesserung oder Ersatzliefe-
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rung ist der Kunde berechtigt, eine 
angemessene Herabsetzung der 
VERGÜTUNG zu verlangen. Jegliche 
weitergehende Haftung aus Gewähr-
leistung ist ausgeschlossen. 

2.5.4 Ergibt sich, dass das Werk entgegen 
der Rüge des Kunden den vereinbar-
ten Anforderungen entspricht, trägt 
der Kunde sämtliche, der bbv auf-
grund der Rüge entstandenen Auf-
wendungen. 

2.5.5 Die Haftung aus Gewährleistung von 
bbv, ihrer Hilfspersonen und Subun-
ternehmer erlischt in jedem Falle 
nach Ablauf von zwölf Monaten seit 
der Ablieferung des Werkes. 

2.6 Zahlungsbedingungen beim Werk-
vertrag 

2.6.1 Werkverträge werden in der Regel, 
mindestens für die wesentlichsten 
VERTRAGSLEISTUNGEN, zu festen 
Preisen abgeschlossen. Vom Werk-
preis ist  

 30% bei Bestellung, respektive 
Vertragsunterzeichnung 

 35% bei Lieferung 

 35% bei Abnahme 
des Werkes fällig. 

2.6.2 Für längerfristige Aufträge kann ein 
eigener Zahlungsplan erstellt werden. 

2.6.3 Kann die Ablieferung aus Gründen, 
die bbv nicht zu vertreten hat, nicht 
zum vereinbarten Termin durchge-
führt werden, so wird die Restzah-
lung ebenfalls innerhalb 30 Tagen 
nach Lieferbereitschaft der bbv oder 
vereinbartem Abliefertermin, was 
immer später ist, fällig. 

2.7 Änderungskosten 

Werden vom Kunden während der 
Ausführung der VERTRAGSLEIS-
TUNGEN Änderungen am VER-
TRAGSGEGENSTAND verlangt, so 
hat der Kunde sämtliche Arbeiten die 
aus der Änderung entstehen, insbe-
sondere die Bearbeitung des Ände-
rungsantrages, nach dem tatsächli-
chen Aufwand zu vergüten. 

2.8 Kündigung 

Beide Parteien sind berechtigt, den 
Werkvertrag auf das Monatsende hin 
mit einer Kündigungsfrist von 6 
(sechs) Wochen gegen Vergütung 
der bereits geleisteten Arbeit und ge-
gen volle Schadloshaltung der bbv zu 
kündigen. 

3 Einfacher Auftrag 

3.1 Anwendung 

Die nachfolgenden Bestimmungen 
gelten für alle einfachen Aufträge 
nach OR 394ff.  

3.2 Zahlungsbedingungen beim Einfa-
chen Auftrag 

3.2.1 Die in Rechnungstellung der VER-
TRAGSLEISTUNGEN der bbv erfol-
gen nach der jeweils vereinbarten 
Honorarordnung der bbv. 

3.2.2 Die Rechnungsstellung erfolgt mo-
natlich. Detaillierte Leistungsver-
zeichnisse (Arbeitsrapporte) werden 
auf Wunsch angefertigt. 

3.3 Aufwandabschätzungen / Budgets 

3.3.1 Budget und Schätzungen werden 
nach bestem Treu und Glauben und 
unter Berücksichtigung aller bis dato 
vorhandenen Informationen erstellt. 
Erkennt bbv, dass der Auftrag nicht 
innerhalb des vereinbarten Budgets 
abgewickelt werden kann, ist bbv 
verpflichtet, den Kunden unverzüglich 
darüber zu informieren. 

3.3.2 Ein Überschreiten des Budget bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des 
Kunden. Ein entsprechender Antrag 
muss schriftlich begründet sein. 

3.3.3 bbv erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden, keine weiteren über 
die VERTRAGSLEISTUNGEN hin-
aus kostenverursachenden, zusätzli-
chen Arbeiten und Leistungen ohne 
schriftliche Genehmigung des Kun-
den zu erbringen. 

3.3.4 Trotz allen getroffenen Vorsichts-
massnahmen kann das Budget ledig-
lich als Richtwert betrachtet werden. 
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3.4 Erfüllungskriterien 

Diese werden schriftlich fest gelegt. 
Es kann sich dabei um eine abgelau-
fene Zeitspanne, um ein bestimmtes 
Datum, um einen festgelegten Auf-
wand oder um eine festgelegte VER-
TRAGSLEISTUNG handeln. 

3.5 Namentlich benannte bbv Mitarbei-
ter 

3.5.1 bbv verpflichtet sich, namentlich be-
nannte Schlüsselpositionen während 
der gesamten Dauer des Auftrages 
nicht umzubesetzen. 

3.5.2 Muss eine Umbesetzung stattfinden, 
so verrechnet bbv keine Aufwände 
für die Einarbeit von Ersatzmitarbei-
tern der bbv. 

3.6 Vertragsdauer / Kündigung 

3.6.1 Die Vertragsdauer soll auch bei ein-
fachen Aufträgen mindestens schät-
zungsweise festgelegt werden. Sie 
können im beidseitigen Einverständ-
nis rollend angepasst werden. Ände-
rungen bedürfen jedoch der schriftli-
chen Form. 

3.6.2 Ohne besondere Abmachung beträgt 
die Kündigungsfrist beiderseits min-
destens einen Drittel der ursprünglich 
geplanten Auftragsdauer, aufgerun-
det auf ganze Monate. Verzichtet der 
Kunde während der Kündigungsfrist 
ganz oder teilweise auf die VER-
TRAGSLEISTUNGEN der bbv, so ist 
er gleichwohl zur Entrichtung der 
VERGÜTUNG verpflichtet. 

4 Personalausleihe 

4.1 Anwendung 

4.1.1 Bei der Personalausleihe handelt es 
sich um eine besondere Form des 
Einfachen Auftrages, bei der sich die 
Sorgfaltspflicht der bbv auf die Aus-
lese, Stellung und Abrechnung von 
ausreichend qualifiziertem Personal 
beschränkt. 

4.1.2 Bei allen Punkten, die nicht nachste-
hend aufgeführt sind, gelten die Be-

stimmungen des Einfachen Auftra-
ges. 

4.2 Betreuung des bbv Personals 

4.2.1 Für die Einweisung und den optima-
len Einsatz des zur Verfügung ge-
stellten Personals ist der Kunde voll-
umfänglich verantwortlich. 

4.2.2 Arbeiten Mitarbeiter der bbv ganz 
oder teilweise auswärts, so ist der 
Kunde für einen passenden Arbeits-
platz sowie die notwendige Infra-
struktur und fachtechnische Betreu-
ung verantwortlich. 

4.3 Einsatzgebiet des bbv Personals 

Das ausgeliehene bbv Personal darf 
ohne Absprache mit der bbv nicht mit 
Aufgaben ausserhalb des vereinbar-
ten Einsatzgebietes beschäftigt wer-
den. 

4.4 Anstellungsbedingungen des bbv 
Personals 

Für die Arbeitsleistungen des ausge-
liehenen bbv Personals sind aus-
schliesslich deren Anstellungsbedin-
gungen mit der bbv massgeblich 
(Wochenstunden, Feiertage etc.). 
Das ausgeliehene Personal kann 
nicht direkt zu Überstunden sowie 
Arbeiten ausserhalb der üblichen Bü-
rozeiten verpflichtet werden. Ein ent-
sprechender Wunsch muss vorgän-
gig mit der Personalabteilung der bbv 
abgesprochen werden. 

4.5 Festanstellung von bbv Personal 

Innerhalb eines Jahres nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses ist es 
dem Kunde untersagt, ohne schriftli-
che Bewilligung durch die bbv, das 
von ihr ausgeliehene Personal direkt 
bei sich unter Vertrag zu nehmen. 
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